29. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes zur Umsetzung einer integrierten und umfassenden Sicherheitspolitik innerhalb der Provinzen und der Region Brüssel-Hauptstadt


(Belgisches Staatsblatt vom 11. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


29. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes zur Umsetzung einer integrierten und umfassenden Sicherheitspolitik innerhalb der Provinzen und der Region Brüssel-Hauptstadt


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Titel II Kapitel II des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes wird ein Artikel 46bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 46bis - § 1 - Bei außergewöhnlichen Sicherheitsproblemen, die über die Grenzen der lokalen Polizeizone hinausgehen, übt der Gouverneur die in den Artikeln 42 bis 46 erwähnten Befugnisse des Bürgermeisters und des Polizeikollegiums aus und koordiniert die Amtsgewalt und Leitung der betreffenden lokalen Polizeizonen, solange die Sicherheitsprobleme dies erfordern.

Bei akuten oder unerwarteten Sicherheitsproblemen, die über die Grenzen der lokalen Polizeizone hinausgehen, kann ein Bürgermeister oder ein Korpschef den Gouverneur ersuchen, die in den Artikeln 42 bis 46 erwähnten Befugnisse des Bürgermeisters und des Polizeikollegiums auszuüben und die Amtsgewalt und Leitung der betreffenden lokalen Polizeizonen zu koordinieren, solange die Sicherheitsprobleme dies erfordern.

Wird von der Anwendung von Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, werden die Bürgermeister und die Korpschefs der betreffenden lokalen Polizeizonen im Voraus bei Anwendung von Absatz 1 vom Gouverneur und bei Anwendung von Absatz 2 vom Bürgermeister beziehungsweise vom Korpschef darüber informiert. Handelt es sich um strafbare Handlungen, werden die zuständigen Prokuratoren des Königs im Voraus bei Anwendung von Absatz 1 vom Gouverneur und bei Anwendung von Absatz 2 vom Bürgermeister beziehungsweise vom Korpschef darüber informiert. Wenn der Gouverneur die Befugnisse, die er aufgrund von Absatz 1 oder 2 ausgeübt hat, an den Bürgermeister und das Polizeikollegium rücküberträgt, informiert er im Voraus die Bürgermeister und die Korpschefs der betreffenden lokalen Polizeizonen darüber. Der Gouverneur kann eine Koordinierungsberatung mit dem/den betreffenden Bürgermeister(n), Korpschef(s) und/oder Prokurator(en) des Königs organisieren, wenn er dies für notwendig erachtet. Der Gouverneur erstattet dem für Inneres zuständigen Minister und bei strafbaren Handlungen ebenfalls dem für Justiz zuständigen Minister so schnell wie möglich Bericht über die Situation, die eventuelle Koordinierungsberatung und die Nutzung der in vorliegendem Paragraphen erwähnten Befugnisse.

§ 2 - Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Gouverneure, auf die § 1 Anwendung findet.

Der in Absatz 1 erwähnte Königliche Erlass wird innerhalb einer Frist von vier Monaten nach seinem Inkrafttreten durch Gesetz bestätigt.

Wird der Königliche Erlass nicht innerhalb der in Absatz 2 erwähnten Frist bestätigt, tritt er außer Kraft."


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt an einem Datum, das vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt wird, in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 29. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
